
Sprechstunde und Beratung für schwangere 

Frauen aus der Ukraine 

Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienpla-

nung (ZsG), Do., 08:00 - 14:00 Uhr 

Terminvereinbarung:  ZSG@ba-mh.berlin.de 
 
Zuzugsuntersuchung für Kita und Schule 

Kinder und Jugendliche, die eine Kita oder Schule 

besuchen werden, müssen vom Kinder- und 

Jugendgesundheitsdienst untersucht werden. 

Termine können nach Anmeldung in einer Kita oder 

Schule erfolgen. Unter: 

Tel.: 030/90393-3671 oder -3827 

E-Mail: KJGD@ba-mh.berlin.de 

Sprechstunde: Mo. u. Di., 08:00-14:00 Uhr  

Mi., 13:00-15:00 Uhr 
 

Kitaanmeldung 

Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, Ihr Kind in 

einer Kita Ihrer Wahl vormerken zu lassen. 

Anträge auf einen Kita-Gutschein 

erhalten Sie in der Kita, in der Kita-

Gutscheinstelle, im Bürgeramt oder 

unter:  

Die Beantragung erfolgt unter: kita.hort@ba-

mh.berlin.de 

Schulanmeldung 

Die Anmeldung erfolgt durch das Schulamt. 

Informationen über das Verfahren je 

nach Alter des Kindes und für die 

Terminvereinbarung finden Sie hier: 

Adresse: Alice-Salomon-Platz 3, 12627 Berlin, 

1. Etage, Raum 1.20 

Zentrale Spendenkammer 

Pritzhagener Weg 17, 12685 Berlin 

Tel.: 030/2934-1815 

Annahme- und Ausgabezeit 

Mo.-Do., 9:00–16:00 Uhr 

Fr., 9:00-14:00 Uhr nur Spendenannahme 
 

Anlaufstellen und Hilfe 
Info- und Unterstützungspunkt für Geflüchtete aus 

der Ukraine im „Frauentreff HellMa“: 

Kontaktdaten 

Marzahner Promenade 41, 12679 Berlin 

Mobil: 0176/4580 7285  

E-Mail: info@frauentreff-hellma.org 

Sprache: Ukrainisch 
 
Info- und Unterstützungspunkt für Geflüchtete aus 

der Ukraine im „Haus Babylon“: 

Kontaktdaten 

Stephan-Born-Str. 4, 12629 Berlin 

Tel.: 030/99 85 891 

E-Mail: svdan-babel@online.de 
 

Engagement 
Personen, die sich ehrenamtlich engagieren 

möchten, können sich bei der „FreiwilligenAgentur 

Marzahn-Hellersdorf“ melden – unter Angabe von 

Kontaktdaten und Sprachkompetenzen. 

E-Mail: ukrainehilfe-mahe@berlin.de 

 

 

 

 

Informationen für Geflüchtete aus der 

Ukraine 

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf heißt Sie 

herzlich willkommen in unserem Bezirk. Hiermit 

erfahren Sie die relevantesten Informationen für 

Ihren Aufenthalt und über unsere Leistungen. 

Das Wichtigste in Kürze:  

Einreise in Berlin und Asyl 

Grundsätzlich dürfen Sie als geflüchtete Person 

aus der Ukraine ohne Visum einreisen und 

zunächst bis zum 23.05.2022 in Deutschland und 

Berlin bleiben.  

Sie können EU-weit den Status als 

Kriegsgeflüchtete erhalten. Ein 

Asylantrag ist daher nicht notwendig. 

Mehr Informationen finden Sie hier:  

 

Weiterreise und Transport in Berlin 

Ihr Ankommen in Berlin verpflichtet Sie nicht zu 

einem weiteren Aufenthalt in der Hauptstadt. Sie 

dürfen weiterreisen und an jedem beliebigen Ort 

in Deutschland unterkommen. 

Sie erhalten im DB-Reisezentrum oder in einer DB-

Agentur ein kostenfreies 

„helpukraine-Ticket“ für eine einfache 

Fahrt ausgestellt, das bis zu Ihrem 

gewünschten Zielort gilt. 
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In Berlin dürfen Sie als geflüchtete Person aus der 

Ukraine alle Busse, S- und U-Bahnen sowie 

Straßenbahnen kostenfrei nutzen. 

 

Unterbringung 

Benötige Sie eine Unterkunft, Hilfe oder 

medizinische Versorgung, können Sie sich an das 

Ankunftszentrum am ehemaligen 

Flughafen Tegel am Saatwinkler 

Damm, 13405 Berlin wenden. Das 

Ankunftszentrum ist rund um die Uhr 

geöffnet.  
 

Registrierung und Aufenthaltstitel 

Wenn Sie noch keine private, dauerhafte 

Unterbringung in Berlin haben, melden Sie sich 

bitte im Ankunftszentrum (s.o.). Sie werden vom 

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) 

vorübergehend untergebracht, registriert und ggf. 

innerhalb Deutschlands verteilt. 
 
Wenn Sie eine familiäre Bindung (Verwandtschaft 

1. Grades) oder eine soziale Bindung 

(z.B. LSBTIQ*-Wohngruppe) in Berlin 

haben, können Sie im 

Ankunftszentrum eine Verteilung nach 

Berlin beantragen. 
 
Wenn Sie bereits eine private, dauerhafte 

Unterbringung in Berlin haben, 

können Sie online beim Landesamt 

für Einwanderung (LEA) eine 

Aufenthaltserlaubnis beantragen:  
 

Ein Aufenthaltstitel ist für die Leistungsgewährung 

ab 01.06.2022 unabdingbar. 

 

Leistungen des Bezirksamts Marzahn-

Hellersdorf 

Sozialleistungen nach AsylbLG 

Sie erhalten mit Äußerung eines Schutzbedarfes 

eine Leistungsgewährung der Berliner 

Sozialämter.  

Zuständigkeit des Sozialamtes Marzahn-

Hellersdorf für: 

• Geflüchtete aus der Ukraine, die eine 

Meldebescheinigung im Bezirk Marzahn-

Hellersdorf haben 

• Geflüchtete aus der Ukraine, die zwar nicht 

melderechtlich erfasst sind, aber im Bezirk 

Marzahn-Hellersdorf einen unbefristeten 

Mietvertrag oder ein konkretes Mietangebot 

haben 

• Geflüchtete aus der Ukraine, die in einem 

Privathaushalt untergekommen sind mit 

Bestätigung des Unterkunftsgebers für 6 

Monate und Zustimmung des 

Wohnungseigentümers 

Besucheranschrift: 

Riesaer Straße 94, 12627 Berlin 

Sprechzeiten: Mo., Di., Do., Fr. 09:00–12:00 Uhr 

Antragstellung 

Die Antragsformulare erhalten Sie während der 

Sprechstunde im Frontoffice oder auch gern per 

E-Mail zugesandt. Hierfür schreiben Sie bitte eine 

E-Mail unter: TeamI.sozialamt@ba-

mh.berlin.de. Die Antragsformulare 

finden Sie auch im Internet hier:  

 

Die ausgefüllten Formulare können Sie per Post 

oder per E-Mail an das E-Mail-Postfach des 

Sozialamts schicken, in einen bezirklichen 

Hausbriefkasten einwerfen, in jedem Bürgeramt 

oder bei Vorsprache im Sozialamt abgeben. 

Notwendige Unterlagen 

• Kopie der Pässe aller Personen und des 

Einreisestempels oder einer Erklärung zum 

Tag der Einreise 

• Antrag Sozialhilfe und Krankenversicherung 

• Erklärung zu Krankenversicherung und 

Einkommensverhältnissen 

• je ein Passfoto für jede Person ab 15 Jahren 

(für die Krankenversicherungskarte) 

• Unterlagen zur Unterkunft 

Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz 

• Regelsatz eines Haushaltsvorstandes bzw.  

Haushaltsangehörigen 

• angemessene tatsächliche Aufwendungen für 

die Kosten der Unterkunft 

• Krankenversicherung 

Medizinische Versorgung 

Geflüchtete aus der Ukraine erhalten eine 

Krankenversicherungskarte. Das Amt für Soziales 

übernimmt die Anmeldung bei der Krankenkasse. 
 

Zahnärztlicher Dienst (ZÄD) 

Sprechstunde für nicht versicherte Kinder und 

Jugendliche 

Di., 8:00-14:00 Uhr 

Terminvereinbarung Tel.: 030/90293-3721 

E-Mail: galyna.protas@ba-mh.berlin.de 
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